Anmeldung/Abmeldung/Ummeldung
PRODUKT / DIENSTLEISTUNG
Sie ziehen nach Waldbronn (Anmeldung), ziehen innerhalb Waldbronns um (Ummeldung), oder verlassen unsere Gemeinde (Abmeldung). 

Allgemeine Informationen/Besonderheiten:

Allgemeine Informationen:
An-/Ummeldung 
Diese Angelegenheit können Sie persönlich im Bürgerbüro vornehmen oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten erledigen lassen. 
Abmeldung
Seit 01.06.2004 ist eine Abmeldung nicht mehr erforderlich, wenn Sie aus Ihrer Wohnung ausziehen und eine neue, bisher nicht gemeldete Wohnung im Bundesgebiet beziehen.

Eine Abmeldung ist weiterhin erforderlich bei

· einem Wegzug ins Ausland oder 

· einem Wegzug in eine bereits gemeldete Wohnung im Bundesgebiet

Besonderheiten: 
Übrigens haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Daten für Auskunftsanfragen von politischen Parteien, Wählergruppen, Presse, Rundfunk, öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, Adressbuchverlagen sowie anlässlich von Alters- und Ehejubiläen sperren zu lassen - die sogenannte Übermittlungssperre. Wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht wahrnehmen, werden Ihre Daten nicht weitergegeben; lesen Sie dazu bitte die Hinweise auf der Rückseite des Anmeldeformulars oder fragen Sie uns einfach. 

Ein Tipp: Denken Sie daran, Strom, Wasser und Heizung rechtzeitig zu kündigen, denn Ihre Zähler müssen abgelesen werden. Ihre Krankenkasse, Ihre Bank, die Telekom und die GEZ warten auf Ihre neue Anschrift. Bei der Post können Sie einen Nachsendeantrag stellen. Falls Sie von außerhalb in den Landkreis Karlsruhe ziehen, muss Ihr Fahrzeug beim Landratsamt Karlsruhe, Außenstelle Ettlingen, umgemeldet werden. 

Notwendige Unterlagen: 
Was benötigen Sie? Für alle Fälle: 

· Ihren Personalausweis und/oder Reisepass 

· Als Beauftragter bringen Sie bitte Ihren Ausweis, sowie die Ausweise der betroffenen Personen mit.

Zusätzlich bei Anmeldungen:. 

· Bei Familien: Personalausweis, Pass oder Passersatz für alle betroffenen Personen. Sind diese Dokumente nicht vorhanden (z. B. bei Kleinkindern) bitte Geburtsurkunde oder Familienstammbuch mitbringen. 

· Bei Miete: Mietvertrag mit vollständiger Anschrift des Wohnungseigentümers. 

Seit 01.06.2004 entfällt die Meldepflicht des Wohnungsgebers nach § 19 MG.

Die entsprechenden Vordrucke erhalten Sie kostenlos im Bürgerbüro.

Rechtliche Grundlagen:

Rechtliche Grundlagen:
Meldegesetz von Baden-Württemberg §15 An- und Abmeldung

Gebühren: keine
